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vorwort 

Der „Arbeitskreis Alkohol und Verantwor-
tung“ wurde im Jahr 2005 als Gremium des 
Bundesverbandes der Deutschen Spirituo-
sen-Industrie und -Importeure e. V. (BSI) auf 
Basis des Grundsatzpapiers „Alkohol und Ver-
antwortung“ ins Leben gerufen. Das Gremi-
um befasst sich seither mit den so genannten 
„nicht kommerziellen“ Aufgabenstellungen 
des BSI, um den verantwortungsvollen Kon-
sum von alkoholhaltigen Getränken sowie 
die Reduktion des missbräuchlichen Alko-
holkonsums zu fördern. Diese Ziele sollen 
durch Präventions-, Aufklärungs- und Infor-
mationsmaßnahmen sowie effektive Selbst-
regulierungen der Mitgliedsfirmen des BSI 
erreicht werden. 

Allen Aktivitäten liegt die Überzeugung 
zugrunde, dass die Unternehmen der Bran-
che im gesamtgesellschaftlichen Kontext 
eine aktive Mitverantwortung dafür tragen, 
dass die Verbraucher mit ihren Produkten 
sachgemäß und gesundheitsverträglich um-
gehen. Alkoholhaltige Getränke sind feste 
Bestandteile unserer Kultur. Um alkoholhal-
tige Getränke genussvoll und gesundheits-
verträglich konsumieren zu können, sind Ge-
nuss in Maßen und Verzicht in bestimmten 
Situationen angezeigt. 

Als Bundesverband wollen wir einen 
nachhaltigen Beitrag leisten, damit der mün-
dige und informierte Verbraucher selbst ent-
scheiden kann, welches das richtige – also ge-

sundheitsverträgliche und risikoarme – Maß 
für ihn ist und in welchen Situationen er bes-
ser ganz auf Alkohol verzichten sollte. 

Indirekt unterstützen alle Mitgliedsun-
ternehmen des BSI den „Arbeitskreis Alkohol 
und Verantwortung“. Die verschiedenen Prä-
ventionskampagnen des „Arbeitskreises Al-
kohol und Verantwortung“ werden inhaltlich 
und projektbezogen von unterschiedlichen 
unabhängigen wissenschaftlichen Experten 
(insbesondere Medizinern, Psychologen und 
Pädagogen) geprüft und mit begleitet.

In der vorliegenden Broschüre wollen wir 
erstmalig einen Bericht der bisherigen Akti-
vitäten abgeben und diese auch zukünftig 
dokumentieren. Wir freuen uns ganz beson-
ders über die Vielzahl der engagierten Koope-
rationspartner aus Unternehmen, Verbänden 
und Organisationen, aus den zuständigen 
Landes- und Bundesministerien und aus 
der Wissenschaft. Denn die Förderung eines 
verantwortungsvollen Umgangs mit alko-
holhaltigen Getränken ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, die wir nur in enger 
Partnerschaft gemeinsam mit allen betrof-
fenen Gruppierungen lösen können. 

Wir möchten uns bei allen, die bei der 
erfolgreichen Umsetzung der zahlreichen 
Aktivitäten des „Arbeitskreises Alkohol und 
Verantwortung“ tatkräftig mitwirken, für 
die konstruktive Zusammenarbeit und das 
Vertrauen in die Ernsthaftigkeit unseres An-
liegens herzlich bedanken.

Bonn, Mai 2009

	Dr. Erlfried Baatz	 Angelika Wiesgen-Pick
	 (Präsident)	 (Geschäftsführerin)
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kampagne zur unterstützung 
der alkoholprävention 
in familien 

Eltern nehmen eine zentrale Vorbildrolle 
ein, wenn es um die Sozialisierung von Kon-
summustern in Bezug auf alkoholhaltige Ge-
tränke bei Kindern und Jugendlichen geht. 
Die ersten Erfahrungen mit Alkohol machen 
Kinder meist in der Familie, z. B. wenn sie 
andere Familienmitglieder beim Trinken 
beobachten. Die Eltern erfüllen eine wich-
tige Vorbildfunktion und haben durch ihren 
vorgelebten Umgang mit Alkohol entschei-
denden Einfl uss darauf, ob ihre Kinder als 
Erwachsene in der Lage sind, alkoholhaltige 
Getränke maßvoll und verantwortungsbe-
wusst zu konsumieren. Daher ist es wichtig, 
die Erziehungskompetenzen der Eltern durch 
gezielte Präventionsmaßnahmen zu verbes-

sern und zu stärken. Die Kampagne „Klartext 
reden!“ wurde im Dezember 2005 vom „Ar-
beitskreis Alkohol und Verantwortung“ des 
BSI in Kooperation mit dem BundesElternRat 
ins Leben gerufen, um die Alkoholprävention 
in Familien zu unterstützen. Die Kampagne 
umfasst Eltern-Workshops, eine Broschü-
re und einen begleitenden Internetauftritt 
(www.klartext-reden.de). Im Mittelpunkt 
der Workshop-Angebote für Eltern und Er-
ziehungsberechtigte stehen praktische Tipps 
und Antworten auf brennende Fragen, wie 
z. B.: Wie kann ich mit meinem Kind ins Ge-
spräch über alkoholhaltige Getränke kom-
men, ohne dass es gleich abblockt? Oder: Wie 
kann ich im Umgang mit alkoholhaltigen 
Getränken ein glaubwürdiges Vorbild sein? 
Wie kann ich wirksam Grenzen setzen? Die 
Workshops werden bundesweit angeboten 
und von unabhängigen Sucht- und Präventi-
onsexperten durchgeführt.
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In Sachsen-Anhalt stand die Kampagne 2006 
unter der Schirmherrschaft von Gesundheits-
minister Gerry Kley. Weitere Regional-Koope-
rationen folgten 2007 und 2009 in Branden-
burg und in Hessen (Rheingau-Taunus-Kreis). 

Die zweistufige erste Evaluation der Kam-
pagne „Klartext reden!“ aus dem Jahr 2006 
belegt eindeutig, dass die Kampagne alle 
wesentlichen Ziele erreicht: Die Ergebnisse 
der Befragung der Eltern, die an Workshops 
teilgenommen und die Informations-Ma-
terialien bekommen haben, zeichnen ein 
optimistisches Bild: Eltern sind offen für 
Präventions-Angebote, sofern diese konkrete 
Hilfestellung geben. So führten 85 % der 
Teilnehmer auch wirklich ein Gespräch zum 
Thema „Alkohol“ mit ihren Kindern, weil sie 
sich nach dem Workshop besser informiert 
und besser gerüstet fühlten. 63 % fühlten 
sich auch besser in der Lage, ihren Kindern 

Grenzen zu setzen. Die Workshops gaben 
den Eltern insgesamt mehr Erziehungskom-
petenz und Selbstvertrauen, um ihrer wich-
tigen Vorbildrolle gerecht zu werden. Ein aus-
führlicher Bericht wurde im Internet unter 
www.klartext-reden.de veröffentlicht.

Kooperationspartner
»	 BundesElternRat

Ideelle Partner der Kampagne
»	 Bundesverband der Deutschen Klein- und 

Obstbrenner e. V.
»	 Bundesverband Deutscher Korn- und 

Getreidebrenner e. V.
»	 Bundesverband der Obstverschlussbren-

ner e. V.

Broschüren
- 	�ca. 34.000 Broschüren wurden seit Kam

pagnen-Start gestreut

Website www.klartext-reden.de
-  Website-User 2008: 40.529
-  Seitenaufrufe 2008: 104.249
- 	durchschnittliche Besuchsdauer: 2 Min.
- 	�Berichterstattung: ca. 9 Mio. Kontakte über 

TV, Radio, Print und Internet
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Eltern-Workshops
-	� 91 durchgeführte Workshops seit Kam-

pagnen-Start
-	insgesamt ca. 2.200 Teilnehmer in allen  
	 bisherigen Workshops
-	� durchschnittliche Teilnehmerzahl:  

25 Eltern/Erziehungsberechtigte
-	Dauer: 90 – 120 Min.



kampagne zur konsequenten 
umsetzung des jugendschutz-
gesetzes 

Der „Arbeitskreis Alkohol und Verantwor-
tung“ des BSI hat im Oktober 2007 die 
Präventionskampagne „Schulungsinitiative 
Jugendschutz – SchuJu“ ins Leben gerufen. 
Ziel ist es, die konsequente Umsetzung des 
Jugendschutzes in Bezug auf die Abgabe von 
alkoholhaltigen Getränken weiter zu verbes-
sern. Die „Schulungsinitiative Jugendschutz“ 
wird von insgesamt 12 Kooperationspartnern 
unterstützt:

» Bundesverband der Lehrerinnen und Leh-
rer an berufl ichen Schulen e. V. 

» Deutscher Hotel- und Gaststätten-
verband e. V. 

» Hauptverband des Deutschen Einzelhan-
dels e. V. 

» Bundesverband des Deutschen Lebensmit-
telhandels e. V. 

» Deutsche Barkeeper-Union e. V. 
» Deutscher Industrie- und Handelskam-

mertag e. V. 
» Bundesverband freier Tankstellen e. V. 
» Bundesverband Tankstellen und Gewerb-

liche Autowäsche Deutschland e. V. 
» Zentralverband des Tankstellengewer-

bes e. V. 
» Mineralölwirtschaftsverband e. V. 
» UNITI Bundesverband mittelständischer 

Mineralölunternehmen e. V. 
» Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststät-

ten 

„SchuJu“ wendet sich zum einen an Aus-
zubildende und Mitarbeiter der Branchen 
Gastronomie, Hotel, Handel und Tankstellen, 
zum anderen an Lehrkräfte in Berufsschulen 
und anderen betrieblichen Ausbildungsin-
stitutionen. Die Ziele der Kampagne sind 
eine praxisnahe Einbindung des Themas 
Jugendschutz in die Ausbildung und die 
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Z E R T I F I K A T 
 
 

Der Teilnehmerin / dem Teilnehmer 

 

Max Mustermann 
 

wird hiermit bestätigt, am 23.02.2008 das WBT  
(Web Based Training) 

 

„Schulungsinitiative Jugendschutz - SchuJu“ 
 

mit Erfolg (95%) absolviert zu haben. 

 
Bestandteile des internetbasierten „SchuJu-Trainings“ waren u. a.: 
 

- Gründe für die Notwendigkeit eines funktionierenden Jugendschutzes 
- Das Jugendschutzgesetz im Überblick 
- Konsequenzen bei Verstößen 
- Definition eines geeigneten Altersnachweises 
- Verhaltenstipps bei der Kontrolle des Altersnachweises 

 
 
Bonn, Berlin, den 25.02.2008 
 
 
 
 
 
 
      

Getränke Abgabe / Verzehr  
unter 16 Jahren

Abgabe / Verzehr  
ab 16 Jahren

Abgabe / Verzehr  
ab 18 Jahren

Bier verboten* erlaubt erlaubt

Biermischgetränke verboten* erlaubt erlaubt

Wein und Sekt verboten* erlaubt erlaubt

Weinhaltige  
Mischgetränke verboten* erlaubt erlaubt

Spirituosen (Schnaps, 
Korn, Wodka, Whis-
key, Tequila, Liköre, 
Gin, Cognac etc.)

verboten verboten erlaubt

Spirituosenhaltige 
Mischgetränke verboten verboten erlaubt

* Eine Ausnahme gilt für Abgabe und Verzehr von Bier, Biermischgetränken, Sekt, Wein und weinhaltigen Getränken an unter  
   16-jährige Jugendliche (14 oder 15 Jahre!), wenn eine personensorgeberechtigte Person (Eltern oder gesetzlicher Vormund)  
   anwesend ist und dies erlaubt.

Jugendschutz und Abgabe von alkoholhaltigen Getränken
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   anwesend ist und dies erlaubt.
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konsequente Umsetzung des Jugendschutz-
gesetzes bei der täglichen Arbeit. Neben 
Schulungsunterlagen für Berufsschullehrer 
und Lehrkräfte umfasst die Initiative drei 
Broschüren für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in Handel, Gastronomie und Tankstel-
len, eine Info-Karte für den Barbereich sowie 
den begleitenden Internet-Auftritt www.
schu-ju.de mit einem WBT-Modul (web ba-
sed training). Bei dem 10- bis 15-minütigen 
internetgestützten Trainingskurs werden 
die wichtigsten Inhalte des Jugendschutzge-
setzes in Bezug auf alkoholhaltige Getränke 
behandelt. In einem anschließenden Wis-
senstest können die Teilnehmer bei erfolg-
reichem Abschluss ein persönliches Zertifikat 
erlangen. 

Der „Arbeitskreis Alkohol und Verant-
wortung“ des BSI und die Kooperationspart-
ner der Kampagne legten der Drogenbeauf-
tragten der Bundesregierung, Sabine Bätzing, 
im Dezember 2008 einen positiven Jahresbe-
richt der „Schulungsinitiative Jugendschutz“ 

vor. Die Drogenbeauftragte begrüßt die Kam-
pagne und sieht sie als gutes Beispiel dafür 
an, wie Wirtschaftsverbände ihrer Verant-
wortung gerecht werden.

Das internetgestützte Jugendschutz-
Training (WBT) ist seit März 2009 Bestandteil 
des „Aktionsplans Jugendschutz der Tank-
stellen“, den die Branchen-Vertreter im Bei-
sein der Drogenbeauftragten unterzeichnet 
haben. Bis Ende 2009 will die Tankstellen-
Branche im Rahmen dieses Aktionsplans 
15.000 Schulungs-Zertifikate für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter vorlegen. Bis Jahres-
ende 2009 will der „Arbeitskreis Alkohol und 
Verantwortung“ mehr als 20.000 Schulungs-
Zertifikate mit allen Kooperationspartnern 
vorlegen – bei umfassender weiteren Vertei-
lung der Broschüren und Barkarten.

Drucksachen
-	� 90.000 Broschüren für Handel, Gastro-

nomie und Tankstellen sowie Barkarten

Website www.schu-ju.de
-	Website-User: 92.380
-	Seitenaufrufe: 394.945
-	Registrierung für das Online-
	 Training (WBT): rund 19.500
-	�Anzahl der Nutzer mit bestandenem 

Zertifikat: rund 17.000
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leitfaden für den verzicht 
auf alkoholhaltige getränke 
in schwangerschaft und 
stillzeit

Der „Arbeitskreis Alkohol und Verantwortung“ 
des BSI hat Anfang 2009 mit wissenschaft-
licher Unterstützung der FAS-Ambulanz des 
Universitätsklinikums Münster die Broschüre 
„Verantwortung von Anfang an! – Leitfaden 
für den Verzicht auf alkoholhaltige Getränke 
in Schwangerschaft und Stillzeit“ entwickelt 
und herausgegeben. 

Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) ist ein 
Überbegriff für das Vollbild alkoholbe -
dingter Schädigungen des Kindes, die in drei 
Bereichen auftreten können: körperliche 
 Fehlbildungen, Wachstumsstörungen und 
Schädigungen des zentralen Nervensystems. 
Deutschlandweit werden jedes Jahr 
ca. 4.000 bis 5.000 FAS-Kinder geboren.
Sabine Bätzing, Drogenbeauftragte der 
 Bundesregierung, begrüßt diese Kampagne 

und richtet sich mit einem Grußwort in der 
Broschüre direkt an Schwangere und stillende 
Mütter. Auch Ursula Heinen, Staatssekretärin 
im Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz, unter-
stützt die Kampagne mit einem Eltern-Brief 
an die zukünftigen Eltern.

Ziel der Broschüre ist es, über das Fetale 
Alkoholsyndrom (FAS) zu informieren und 
praktische Tipps zu geben, wie Frauen wäh-
rend der Schwangerschaft und Stillzeit konse-
quent auf alkoholhaltige Getränke verzichten 
können.

Seit Februar 2009 wird die Broschüre in ei-
ner Gesamtaufl age von ca. 350.000 Stück über 
die gynäkologischen Praxen parallel zum Mut-
terpass an schwangere Frauen abgegeben. 
In der „Babilu-Tasche“ erreicht die Broschüre 
die Zielgruppe in einem attraktiven Umfeld 
zusammen mit anderen relevanten Informa-
tionen und Produkten für schwangere Frauen. 
Zusätzlich werden die gynäkologischen Pra-
xen mit insgesamt 10.000 Informations-Pla-
katen bestückt, die auf die Verfügbarkeit der 
Broschüren in den Praxen hinweisen.

Drucksachen
-  bis 12/2009 Verteilung von 350.000 Broschü-

ren in der „Babilu-Tasche“ über die gynäkolo-
gischen Praxen

-  Vertriebskanal hat eine Reichweite von 
60 bis 65 % – ohne Streuverlust

-  zusätzliche Verteilung von 10.000 Informa-
tions-Plakaten bis 12/2009 an die Praxen mit 
speziellem Hinweis auf die Broschüren
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Leitfaden für den Verzicht auf alkoholhaltige 

Getränke in Schwangerschaft und Stillzeit

Verantwortung
von 

Anfang an!



Drucksachen
-  10.000 Broschüren „Hinsehen, Zuhören, 

Ansprechen!“ produziert in 02/09 
 (2. Aufl age)
-  Verteilung für 2009 wurde im Februar 

gestartet.

Präventionskampagne „Hinsehen, Zuhören, Ansprechen! – Alkohol am Arbeitsplatz“

 fakten  (04/09)
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leitfaden für die kollegiale 
hilfe

Im März 2009 hat der „Arbeitskreis Alkohol 
und Verantwortung“ des BSI die Broschüre 
„Hinsehen, Zuhören, Ansprechen!“ in der 
2. Aufl age herausgegeben. Die überarbeite-
te Broschüre wurde in Kooperation mit der 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 
Gaststätten Mannheim erstellt.

 
Ziel der Broschüre „Hinsehen, Zuhören, 

Ansprechen!“ ist es, den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern Hilfestellung und Tipps 
zu geben, wie sie in ihrem täglichen Berufsle-
ben mit dem Thema „Alkohol“ umgehen und 
Verantwortung übernehmen können.

 
Dabei steht der Gedanke der kollegialen 

Hilfe im Vordergrund: Mit den Arbeitskolle-
gen verbringt man viel Zeit, eventuell sogar 
mehr Zeit als mit der Familie. Daher kann am 

Arbeitsplatz ein problematischer Umgang 
mit alkoholhaltigen Getränken frühzeitig er-
kannt und Hilfestellung geleistet werden. 

Die Broschüre „Hinsehen, Zuhören, An-
sprechen! – Alkohol am Arbeitsplatz“ kann 
von den Mitgliedsunternehmen und ande-
ren interessierten Unternehmen direkt beim 
BSI bestellt werden.

HinsehenZuhörenAnsprechen!



Website www.ddad.de
-  Relaunch der Website am 1. August 2007, 

82.990 Website-User, 181.595 Seitenaufrufe 

Kampagnen-Material
-  bundesweite Plakat-Kampagne in Koope-

ration mit der „Sit & Watch Ambient Media 
Group“ (Verteilung in Kinos und Gastrono-
mie-Betrieben)

-  123 Mitmach-Pakete wurden auf Anfrage 
verschickt (mit Barschürzen, Plakaten, Bier-
deckeln und Aufklebern)

Party Patrol-Events 
-  15 Events der „DON`T DRINK AND DRIVE-

Party Patrol“

European Road Safety Charter 
-  Das Commitment der vier Spitzenverbände 

der Branchen für alkohlhaltige Getränke wur-
de von der EU-Kommission im August 2008 
angenommen und bleibt bis 2010 bestehen.

Präventionskampagne „DON`T DRINK AND DRIVE“ 11 

 fakten  (03/09)

don`t drink and drive

Die Kampagne „DON`T DRINK AND DRIVE“ 
besteht seit 1993 und ist somit eine der ältes-
ten fortlaufenden Verkehrssicherheitskam-
pagnen Deutschlands. Sie wird von den Spit-
zenverbänden der Branchen Bier, Wein, Sekt 
und Spirituosen unterstützt.

Die Kampagne hat das Ziel, die Zahl der 
alkoholbedingten Unfälle weiter zu redu-
zieren und richtet sich vor allem an junge 
männliche Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jah-
ren, die laut Unfallstatistik überproportional 
häufi g an Alkoholunfällen beteiligt sind. 

Die Initiative umfasst den Internetauf-
tritt www.ddad.de (Relaunch am 1. August 
2007), Mitmach-Pakete für Gastronomie-
Betriebe (bestehend aus Plakaten, Barschür-
zen, Aufklebern und Bierdeckeln), Plakate 
mit zwei unterschiedlichen Motiven und als 

Event-Komponente die „DON`T DRINK AND 
DRIVE-Party Patrol“. Im August 2008 unter-
zeichneten die Initiatoren der Kampagne die 
European Road Safety Charter (ERSC) und 
unterstützen damit das Ziel, die jährliche 
Zahl der Verkehrstoten in Europa bis 2010 auf 
25.000 zu senken. 

Im Februar und März 2009 fanden im 
Rahmen einer Länderkooperation in Nord-
rhein-Westfalen acht Einsätze der Party Pa-
trol unter der Schirmherrschaft des Innen-
ministers Dr. Ingo Wolf statt. Bei den Events 
konnten die jungen Fahrer in einem Promil-
le-Fahrsimulator den negativen Einfl uss von 
Alkohol auf die Fahrtüchtigkeit testen, ohne 
sich oder andere im Straßenverkehr zu ge-
fährden. Zum Auftakt der Kooperation fand 
am 6. Februar 2009 eine Kick-Off-Pressekon-
ferenz mit dem Innenminister in Düsseldorf 
statt. Ergebnisse einer Evaluierung auf der 
Basis einer internetgestützten Nachbefra-
gung der jungen Fahrer werden Ende 2009 
vorgestellt.

www.ddad.de

Party Patrol-Events 
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grundsatzpapier des bsi 

Im Grundsatzpapier des Bundesverbandes 
der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Im-
porteure e. V. „Alkohol und Verantwortung“ 
(2. Aufl age – Februar 2009) sind die Rah-
menbedingungen für die verantwortungs-
bewusste Vermarktung und den verantwor-
tungsbewussten Vertrieb von Spirituosen und 
spirituosenhaltigen Getränken zusammenge-
fasst. Daran müssen sich alle im BSI organi-
sierten Unternehmen ausnahmslos halten.

Seit 2007 wurden drei wichtige Selbstregulie-
rungen ergänzt:
1. Flatrate-Partys (2007)
Im Grundsatzpapier des BSI ist eindeutig gere-
gelt, dass sich die Unternehmen des BSI aktiv 
gegen so genannte Flatrate- oder Preis-Dum-
ping-Angebote (z. B. 1-Euro-Partys) einsetzen. 
Die Unternehmen des BSI sowie der Verband 
verpfl ichten sich, verschiedene Möglichkeiten 
auszuschöpfen – von der schriftlichen Auffor-
derung zur Unterlassung bis hin zur Weiterga-
be der Informationen über solche Flatrate-Par-
tys an die zuständigen Ordnungsbehörden.

2. Produktnamen und Verpackung (2008)
Produktnamen für Spirituosen und spiritu-
osenhaltige Getränke müssen bestimmte 
Anforderungen erfüllen. Sie dürfen z. B. keine 
sexuell anzüglichen Aussagen und Begriffe 
enthalten, keine Geschlechter oder Minder-
heiten diskriminieren, nicht den Missbrauch 
bagatellisieren, nicht gezielt Kinder und Ju-
gendliche ansprechen und auch keine ge-
sundheitlichen Vorteile „vortäuschen“. Glei-
che Regeln gelten auch für die Verpackungen 
der Produkte.

3. Alter von Models in der Werbung (2009)
Ergänzend zu den freiwilligen „Verhaltens-
regeln des Deutschen Werberats über die 
kommerzielle Kommunikation für alkohol-
haltige Getränke“ haben sich die Mitglieds-
unternehmen des BSI verpfl ichtet, nur Models 
und Schauspieler ab einem Mindestalter von 
25 Jahren für ihre Maßnahmen der kommer-
ziellen Kommunikation einzusetzen (entspre-
chende Commitments enthält die „Charter“ 
des europäischen Dachverbandes des BSI 
– Euro pean Spirits Organisation (CEPS) – vgl. 
auch Kapitel „CEPS Charter“).
 

Maßnahmen
2008 konnte der BSI der Drogenbeauf-
tragten der Bundesregierung einen um-
fassenden Bericht über die Aktivitäten 
vorlegen. Über 33 gastronomische Be-
triebe wurden im Rahmen der Selbstregu-
lierung bisher aufgefordert, ihre Flatrate-
Angebote zu unterlassen.
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selbstregulierung der  
kommerziellen Kommunikation 

In Bezug auf die kommerzielle Kommunika-
tion für alkoholhaltige Getränke funktioniert 
die freiwillige Selbstkontrolle in Deutschland 
beispielhaft. Die „Verhaltensregeln über die 
kommerzielle Kommunikation für alkohol-
haltige Getränke“ des Deutschen Werbe-
rats stellen ein international anerkanntes 
Instrument im Bereich der freiwilligen Wer-
beselbstkontrolle dar. Alkoholwirtschaft, 
Handel, Agenturen und Medien haben die 
bereits mehrfach aktualisierten freiwilligen 
Verhaltensregeln des Deutschen Werberats 
für alkoholhaltige Getränke zum 1. April 2009 
noch einmal erweitert. Die Verhaltensregeln 
werden durch den Deutschen Werberat ef-
fektiv überwacht. 

Die aktualisierten Verhaltensregeln um-
fassen neun Themenfelder: Unter anderem 
soll Markt-Kommunikation nicht zu miss-
bräuchlichem Alkoholkonsum auffordern, 
keine trinkenden Kinder, Jugendlichen, Leis
tungssportler, Fahrzeugführende oder Per-
sonen des Heilgewerbes zeigen, Kinder und 
Jugendliche nicht zum Alkoholkonsum auf-
fordern und auch nicht in Medien erfolgen, 

deren redaktioneller Teil sich mehrheitlich 
an Kinder oder Jugendliche richtet. Ferner 
sollen Aussagen zur Beseitigung, Linderung 
oder Verhütung von Krankheiten unterblei-
ben, hoher Alkoholgehalt nicht besonders he-
rausstellt sowie keine Wirkung nahe gelegt 
werden, die auf die Beseitigung oder Über-
windung psychosozialer Konflikte oder der 
physischen Leistungsfähigkeit abstellen.

Zusätzlich gelten folgende Regeln:

»	 Kommerzielle Kommunikation für al-
koholhaltige Getränke soll weder über 
Trikotwerbung bei Kinder- und Jugend-
mannschaften erfolgen noch über Werbe- 
und Sponsoringmaßnahmen, die im di-
rekten Zusammenhang mit Kindern und 
Jugendlichen stehen.

»	 Werden Personen in der kommerziellen 
Kommunikation für alkoholhaltige Ge-
tränke gezeigt, müssen sie mindestens, 
auch vom optischen Eindruck her, junge 
Erwachsene sein.

»	 Die Bewerbung so genannter Flatrate- 
oder All-you-can-drink-Angebote ist aus-
drücklich geregelt. Sie verstößt gegen die 
Verhaltensregeln, wenn die beworbene 
Veranstaltung erkennbar auf verantwor-
tungslosen Konsum abzielt.
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In Deutschland kann sich jeder Bürger mit 
einer begründeten Beschwerde über einzelne 
Werbemaßnahmen an den Deutschen Wer-
berat wenden. 

Ab Mai 2009 können Unternehmen 
sämtlicher Branchen ihre Werbemaßnah-
men vorbewerten lassen. Konfl ikte mit 
selbstdisziplinären und rechtlichen Vorga-
ben sollen bereits im Vorfeld der Veröffentli-
chung von Werbung vermieden werden. Der 
Zentralverband der deutschen Werbewirt-
schaft (ZAW) will mit diesem Angebot einen 
zusätzlichen Beitrag zum Schutz der Bürger 
vor Entgleisungen leisten und Firmen vor 
image-schädigenden Fehltritten bewahren.

Der Deutsche Werberat wird den Dialog mit 
gesellschaftlichen Gruppen intensivieren: 
Ab 2009 steht das Gremium im Rahmen 
der „Konferenz Werbung und Gesellschaft“ 
allen interessierten Kreisen mit jährlichen 
Veranstaltungen für offenen Diskurs zur Ver-
fügung. Das jeweilige Konferenzthema wird 
anlassbezogen bestimmt.

 materialien

2. Kinder und Jugendliche2.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll Kinder und/oder Jugendliche weder zum Trinken alkohol-
haltiger Getränke auffordern noch trinkende bzw. zum  
Trinken auffordernde Kinder und/oder Jugendliche zeigen.

2.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

nicht in Medien erfolgen, deren redaktioneller Teil sich mehr-
heitlich an Kinder und/oder Jugendliche richtet.

2.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Aussagen enthalten, in denen Kinder und/oder Jugendliche 

als noch nicht alt genug für den Konsum alkoholhaltiger  
Getränke angesprochen und dadurch zum Trinken provoziert 
werden.

2.4.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Personen darstellen, die aussagen, dass sie bereits als Kind 

oder Jugendlicher alkoholhaltige Getränke getrunken haben.

2.5.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

weder über Trikotwerbung bei Kinder- und Jugendmannschaften 

erfolgen, noch über Werbe- und Sponsoringmaßnahmen,  
die im direkten Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen 
stehen. 

3. Leistungssportler Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll keine trinkenden oder zum Trinken auffordernde Leistungs-

sportler darstellen. 

4. Sicherheit
4.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine trinkenden oder zum Trinken auffordernde Personen 
beim Führen von Fahrzeugen zeigen.4.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine Verbindung zwischen dem Konsum alkoholhaltiger 
Getränke und dem Führen eines Fahrzeuges herstellen.

4.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keinen Konsum alkoholhaltiger Getränke in Situationen  
darstellen, die gegen Sicherheitsanforderungen verstoßen. 5. Krankheitsbezogene Aussagen5.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine Aussagen zur Beseitigung, Linderung oder Verhütung 
von Krankheiten enthalten.5.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine Aussagen enthalten, die alkoholhaltigen Getränken die 

Wirkungen eines Arzneimittels zusprechen.

≥ im Rahmen ihrer Möglichkeiten sicherstellen, dass die ge-
setzlichen Bestimmungen im Bereich der kommerziellen Kom-

munikation für alkoholhaltige Getränke eingehalten werden, 

insbesondere die Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlau-

teren Wettbewerb (UWG), des Lebensmittelrechts (LFGB) und des 

Jugendschutzrechts (JuSchG, JMStV) ≥ ein diesen Verhaltensregeln entsprechendes Verhalten im 
Wettbewerb fördern und zuwiderlaufendem Verhalten entgegen-

wirken.

Hersteller, Händler und Importeure alkoholhaltiger Getränke 

haben deshalb in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband der 

deutschen Werbewirtschaft ZAW e.V. die nachstehenden Verhal-

tensregeln über die kommerzielle Kommunikation für alkoholhal-

tige Getränke aufgestellt. Die Überwachung der Einhaltung dieser 

Verhaltensregeln, die Organisation des Beschwerdeverfahrens 

sowie die Beurteilung obliegen dem Deutschen Werberat.

1. Missbräuchlicher Konsum1.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll nicht zu missbräuchlichem Konsum alkoholhaltiger Geträn-

ke auffordern oder einen solchen Konsum verharmlosen.  
Eine Aufforderung zu missbräuchlichem Konsum kann auch  
in der kommerziellen Kommunikation für so genannte Flatrate- 

oder All-you-can-drink-Angebote liegen, wenn die beworbene  
Veranstaltung erkennbar auf verantwortungslosen Konsum 
abzielt.

1.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Menschen zeigen, die erkennbar zuviel alkoholhaltige  
Getränke zu sich genommen haben oder den Eindruck erwecken, 

ein solches Konsumverhalten sei akzeptabel.
1.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Verbindung zwischen dem Konsum alkoholhaltiger  
Getränke und gewalttätigen, aggressiven oder gefährlichen Ver-
haltensweisen herstellen. 1.4.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

den verantwortungsvollen Umgang mit alkoholhaltigen  
Getränken fördern und den Verzicht auf alkoholhaltige Getränke 

nicht abwertend darstellen. 

5.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine bildlichen Darstellungen von Personen in der Berufs- 
kleidung oder bei der Tätigkeit von Angehörigen der Heilberufe, 

des Heilgewerbes oder des Arzneimittelhandels enthalten.6. Alkoholgehalt
6.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

nicht einen hohen Alkoholgehalt eines Getränks als besonderes 
Merkmal einer Marke oder als Kaufaufforderung herausstellen.

6.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll nicht den Eindruck erwecken, ein niedriger Alkoholgehalt 
eines Getränks verhindere einen missbräuchlichen Konsum.7. Angst, Enthemmung, Konflikte7.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Aussagen enthalten, die auf eine enthemmende Wirkung 
alkoholhaltiger Getränke abstellen.7.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Aussagen enthalten, die auf die Beseitigung oder Linde-
rung von Angstzuständen abstellen.7.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke 

soll keine Aussagen oder Darstellungen enthalten, die auf die 
Beseitigung oder Überwindung von psychosozialen Konflikten 
abstellen.

8. Leistungsfähigkeit
8.1. Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine Aussagen enthalten, die auf eine Verbesserung der phy-

sischen Leistungsfähigkeit durch den Konsum alkoholhaltiger 
Getränke abstellen.

8.2. Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll nicht den Eindruck erwecken, der Konsum alkoholhaltiger 
Getränke fördere sozialen oder sexuellen Erfolg.9. Alter der dargestellten Personen Werden Personen in der kommerziellen Kommunikation für  

alkoholhaltige Getränke gezeigt, müssen sie mindestens, auch 
vom optischen Eindruck her, junge Erwachsene sein.

Deutscher Werberat

Im Sinne dieser Verhaltensregeln
≥ sind alkoholhaltige Getränke alle Getränke mit Alkohol, un-

abhängig von der Höhe ihres Alkoholgehalts; nicht erfasst sind 

Getränke, die sich als alkoholfrei bezeichnen können
≥ umfasst kommerzielle Kommunikation den Einsatz aller 
Kommunikationsinstrumente durch die Wirtschaft, wenn damit 

primär die Förderung des Absatzes von Waren oder Dienstleistun-

gen verfolgt wird; nicht erfasst sind redaktionelle Medieninhalte

≥  sind Kinder und Jugendliche alle Personen, an die das alkohol-

haltige Getränk, auf das sich die kommerzielle Kommunikation 

bezieht, nach den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes nicht 

frei abgegeben werden darf. 

Die Mitglieder des Zentralverbands der deutschen Werbewirt-

schaft (ZAW) sind der Überzeugung, dass≥ kommerzielle Kommunikation eine fundamentale und unver-

zichtbare Rolle in einem freien, fairen und lauteren Wettbewerb 

spielt und
≥ die meisten Menschen in Deutschland alkoholhaltige Getränke 

verantwortungsvoll konsumieren, ohne dadurch sich selbst oder 

ihre Umgebung zu schädigen.
Angesichts der Tatsache, dass auf der anderen Seite der miss-
bräuchliche Konsum von alkoholhaltigen Getränken zu ernsthaf-

ten Konsequenzen für die Betroffenen selbst, für ihre Familien 

und Freunde und für die Gesellschaft als Ganzes führt, erkennen 

die im ZAW organisierten Hersteller und Importeure alkoholhal-

tiger Getränke ihre Verpflichtung an, kommerzielle Kommuni-

kation für ihre Erzeugnisse so zu gestalten, dass dadurch nicht 

der missbräuchliche Konsum alkoholhaltiger Getränke gefördert 

wird.

Aus dieser Verpflichtung heraus wollen die Hersteller und Impor-

teure alkoholhaltiger Getränke
≥ verhindern, dass Darstellungen oder Aussagen in der kommer-

ziellen Kommunikation für ihre Erzeugnisse als Aufforderung zum 

missbräuchlichen Konsum alkoholhaltiger Getränke missverstan-

den werden können≥ verhindern, dass die kommerzielle Kommunikation für ihre 

Erzeugnisse als Ansprache von Kindern und Jugendlichen missver-

standen werden kann
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Definitionen

Vorbemerkung

Bei der Gestaltung und Durchführung von
Maßnahmen der kommerziellen Kommunika-
tion für alkoholhaltige Getränke sind ins-
besondere die nachstehenden Grundsätze zu 
beachten:
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Werberats über die 
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kommerzielle Kommunikation 

kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke
für alkoholhaltige Getränke
für alkoholhaltige Getränke
Fassung von April 2009
Fassung von April 2009

2. Kinder und Jugendliche2.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll Kinder und/oder Jugendliche weder zum Trinken alkohol-
haltiger Getränke auffordern noch trinkende bzw. zum  
Trinken auffordernde Kinder und/oder Jugendliche zeigen.

2.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

nicht in Medien erfolgen, deren redaktioneller Teil sich mehr-
heitlich an Kinder und/oder Jugendliche richtet.

2.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Aussagen enthalten, in denen Kinder und/oder Jugendliche 

als noch nicht alt genug für den Konsum alkoholhaltiger  
Getränke angesprochen und dadurch zum Trinken provoziert 
werden.

2.4.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Personen darstellen, die aussagen, dass sie bereits als Kind 

oder Jugendlicher alkoholhaltige Getränke getrunken haben.

2.5.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

weder über Trikotwerbung bei Kinder- und Jugendmannschaften 

erfolgen, noch über Werbe- und Sponsoringmaßnahmen,  
die im direkten Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen 
stehen. 

3. Leistungssportler Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll keine trinkenden oder zum Trinken auffordernde Leistungs-

sportler darstellen. 

4. Sicherheit
4.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine trinkenden oder zum Trinken auffordernde Personen 
beim Führen von Fahrzeugen zeigen.4.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine Verbindung zwischen dem Konsum alkoholhaltiger 
Getränke und dem Führen eines Fahrzeuges herstellen.

4.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keinen Konsum alkoholhaltiger Getränke in Situationen  
darstellen, die gegen Sicherheitsanforderungen verstoßen. 5. Krankheitsbezogene Aussagen5.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine Aussagen zur Beseitigung, Linderung oder Verhütung 
von Krankheiten enthalten.5.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine Aussagen enthalten, die alkoholhaltigen Getränken die 

Wirkungen eines Arzneimittels zusprechen.

≥ im Rahmen ihrer Möglichkeiten sicherstellen, dass die ge-
setzlichen Bestimmungen im Bereich der kommerziellen Kom-

munikation für alkoholhaltige Getränke eingehalten werden, 

insbesondere die Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlau-

teren Wettbewerb (UWG), des Lebensmittelrechts (LFGB) und des 

Jugendschutzrechts (JuSchG, JMStV) ≥ ein diesen Verhaltensregeln entsprechendes Verhalten im 
Wettbewerb fördern und zuwiderlaufendem Verhalten entgegen-

wirken.

Hersteller, Händler und Importeure alkoholhaltiger Getränke 

haben deshalb in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband der 

deutschen Werbewirtschaft ZAW e.V. die nachstehenden Verhal-

tensregeln über die kommerzielle Kommunikation für alkoholhal-

tige Getränke aufgestellt. Die Überwachung der Einhaltung dieser 

Verhaltensregeln, die Organisation des Beschwerdeverfahrens 

sowie die Beurteilung obliegen dem Deutschen Werberat.

1. Missbräuchlicher Konsum1.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll nicht zu missbräuchlichem Konsum alkoholhaltiger Geträn-

ke auffordern oder einen solchen Konsum verharmlosen.  
Eine Aufforderung zu missbräuchlichem Konsum kann auch  
in der kommerziellen Kommunikation für so genannte Flatrate- 

oder All-you-can-drink-Angebote liegen, wenn die beworbene  
Veranstaltung erkennbar auf verantwortungslosen Konsum 
abzielt.

1.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Menschen zeigen, die erkennbar zuviel alkoholhaltige  
Getränke zu sich genommen haben oder den Eindruck erwecken, 

ein solches Konsumverhalten sei akzeptabel.
1.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Verbindung zwischen dem Konsum alkoholhaltiger  
Getränke und gewalttätigen, aggressiven oder gefährlichen Ver-
haltensweisen herstellen. 1.4.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

den verantwortungsvollen Umgang mit alkoholhaltigen  
Getränken fördern und den Verzicht auf alkoholhaltige Getränke 

nicht abwertend darstellen. 

5.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine bildlichen Darstellungen von Personen in der Berufs- 
kleidung oder bei der Tätigkeit von Angehörigen der Heilberufe, 

des Heilgewerbes oder des Arzneimittelhandels enthalten.6. Alkoholgehalt
6.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

nicht einen hohen Alkoholgehalt eines Getränks als besonderes 
Merkmal einer Marke oder als Kaufaufforderung herausstellen.

6.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll nicht den Eindruck erwecken, ein niedriger Alkoholgehalt 
eines Getränks verhindere einen missbräuchlichen Konsum.7. Angst, Enthemmung, Konflikte7.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Aussagen enthalten, die auf eine enthemmende Wirkung 
alkoholhaltiger Getränke abstellen.7.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Aussagen enthalten, die auf die Beseitigung oder Linde-
rung von Angstzuständen abstellen.7.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke 

soll keine Aussagen oder Darstellungen enthalten, die auf die 
Beseitigung oder Überwindung von psychosozialen Konflikten 
abstellen.

8. Leistungsfähigkeit
8.1. Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine Aussagen enthalten, die auf eine Verbesserung der phy-

sischen Leistungsfähigkeit durch den Konsum alkoholhaltiger 
Getränke abstellen.

8.2. Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll nicht den Eindruck erwecken, der Konsum alkoholhaltiger 
Getränke fördere sozialen oder sexuellen Erfolg.9. Alter der dargestellten Personen Werden Personen in der kommerziellen Kommunikation für  

alkoholhaltige Getränke gezeigt, müssen sie mindestens, auch 
vom optischen Eindruck her, junge Erwachsene sein.

Deutscher Werberat

Im Sinne dieser Verhaltensregeln
≥ sind alkoholhaltige Getränke alle Getränke mit Alkohol, un-

abhängig von der Höhe ihres Alkoholgehalts; nicht erfasst sind 

Getränke, die sich als alkoholfrei bezeichnen können
≥ umfasst kommerzielle Kommunikation den Einsatz aller 
Kommunikationsinstrumente durch die Wirtschaft, wenn damit 

primär die Förderung des Absatzes von Waren oder Dienstleistun-

gen verfolgt wird; nicht erfasst sind redaktionelle Medieninhalte

≥  sind Kinder und Jugendliche alle Personen, an die das alkohol-

haltige Getränk, auf das sich die kommerzielle Kommunikation 

bezieht, nach den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes nicht 

frei abgegeben werden darf. 

Die Mitglieder des Zentralverbands der deutschen Werbewirt-

schaft (ZAW) sind der Überzeugung, dass≥ kommerzielle Kommunikation eine fundamentale und unver-

zichtbare Rolle in einem freien, fairen und lauteren Wettbewerb 

spielt und
≥ die meisten Menschen in Deutschland alkoholhaltige Getränke 

verantwortungsvoll konsumieren, ohne dadurch sich selbst oder 

ihre Umgebung zu schädigen.
Angesichts der Tatsache, dass auf der anderen Seite der miss-
bräuchliche Konsum von alkoholhaltigen Getränken zu ernsthaf-

ten Konsequenzen für die Betroffenen selbst, für ihre Familien 

und Freunde und für die Gesellschaft als Ganzes führt, erkennen 

die im ZAW organisierten Hersteller und Importeure alkoholhal-

tiger Getränke ihre Verpflichtung an, kommerzielle Kommuni-

kation für ihre Erzeugnisse so zu gestalten, dass dadurch nicht 

der missbräuchliche Konsum alkoholhaltiger Getränke gefördert 

wird.

Aus dieser Verpflichtung heraus wollen die Hersteller und Impor-

teure alkoholhaltiger Getränke
≥ verhindern, dass Darstellungen oder Aussagen in der kommer-

ziellen Kommunikation für ihre Erzeugnisse als Aufforderung zum 

missbräuchlichen Konsum alkoholhaltiger Getränke missverstan-

den werden können≥ verhindern, dass die kommerzielle Kommunikation für ihre 

Erzeugnisse als Ansprache von Kindern und Jugendlichen missver-

standen werden kann
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Definitionen

Vorbemerkung

Bei der Gestaltung und Durchführung von
Maßnahmen der kommerziellen Kommunika-
tion für alkoholhaltige Getränke sind ins-
besondere die nachstehenden Grundsätze zu 
beachten:



massvoll geniessen

Der BSI leistet ab April 2009 mit dem neuen 
Hinweis-Logo und der hinterlegten Internet-
seite „www.massvoll-geniessen.de“ einen 
weiteren wichtigen Beitrag zur Aufklärung 
und Information der Verbraucher.

Das Logo steht den Mitgliedsunterneh-
men des BSI zur Einbindung auf Werbe-
maßnahmen zur Verfügung. Ziel ist es, die 
Verbraucher für einen maßvollen und ver-
antwortungsbewussten Umgang mit alko-
holhaltigen Getränken zu sensibilisieren.

Der begleitende Internetauftritt www.
massvoll-geniessen.de informiert Ver-
braucher umfassend zum Thema „Verant-
wortungsbewusster Konsum von alkohol-
haltigen Getränken“. Dabei stehen neben 
Informationen zum Jugendschutz auch 
klare Empfehlungen zum Verzicht auf al-

koholhaltige Getränke in bestimmten Situ-
ationen im Fokus, z. B. im Straßenverkehr, 
am Arbeitsplatz, während Schwangerschaft 
und Stillzeit, beim Sport und bei der Medi-
kamenteneinnahme. In dem Internet-Portal 
www.massvoll-geniessen.de werden sämt-
liche Informationsmaterialien der Maßnah-
men des „Arbeitskreises Alkohol und Ver-
antwortung“ als Downloads zur Verfügung 
gestellt.

Das Konzept geht vom Leitbild des mün-
digen Verbrauchers aus, der ein Recht auf 
umfassende Information hat, aber auch 
gleichzeitig das Recht auf eine freie, selbstbe-
stimmte Entscheidung für sich in Anspruch 
nehmen darf. 

Verbraucherinformationskampagne „Maßvoll genießen!“ 15 

 materialien



CSR-Germany – „Arbeitskreis Alkohol und Verantwortung“16

csr-germany – corporate 
social responsibility – 
„arbeitskreis alkohol und 
verantwortung“

Deutsche Unternehmen – auch die Mitglieds-
unternehmen des BSI – übernehmen gesell-
schaftliche Verantwortung und stellen sich 
den ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Herausforderungen der globalisierten Wirt-
schaft.

 
Die beiden Spitzenorganisationen der 

deutschen Wirtschaft, Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 
und Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI), stellen der Öffentlichkeit ein Internet-
portal www.csrgermany.de zur Verfügung, 
um das umfangreiche und vielfältige Enga-
gement der Unternehmen darzustellen, ein 
Netzwerk der CSR-Akteure zu schaffen und 
den Erfahrungsaustausch zu fördern. Beson-
ders kleine und mittlere Unternehmen erhal-
ten anhand praktischer Beispiele Anregungen 
für ihre eigenen CSR-Aktivitäten und können 

sich mit ihren Initiativen präsentieren sowie 
vertiefende Informationen erhalten. Auf CSR 
Germany werden auch die Aktivitäten des 
„Arbeitskreises Alkohol und Verantwortung“ 
des BSI umfassend dargestellt. Auch für die 
Mitgliedsunternehmen des BSI bedeutet ver-
antwortliches Handeln die Sicherung ihrer 
Zukunftskompetenz und Innovationskraft.

 
BDI und BDA fl ankieren das Engagement 

der Unternehmen durch die politische Inte-
ressenvertretung auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene. Bei dieser Interes-
senvertretung gilt das Leitprinzip: Unterneh-
men sind die Gestalter von CSR. Je nach Bran-
che, Größe und geografi schem Umfeld sind 
sie es, die die für ihre speziellen Bedürfnisse 
geeigneten CSR-Strategien freiwillig entwi-
ckeln und dafür stehen, dass die von ihnen 
gesetzten Grundsätze zur Nachhaltigkeit im 
Umwelt- und Sozialbereich an ihren Standor-
ten in der Welt eingehalten werden.

Das Internet-Portal CSR-Germany soll 
 diese politische Argumentation der Verbände 
und Unternehmen unterstützen.

 materialien

Website
www.csrgermany.de



CEPS Charter on Responsible Alcohol Consumption 17

ceps charter – umsetzung 
durch den „arbeitskreis alko-
hol und verantwortung“

Die so genannte „CEPS Charter on Respon-
sible Alcohol Consumption“ wurde von der 
europäischen Dachorganisation der Spiritu-
osenhersteller und -importeure (European 
Spirits Organisation – CEPS) 2005 als Leitlinie 
für die verantwortungsvolle Vermarktung 
von Spirituosen und spirituosenhaltigen Ge-
tränken in Europa verabschiedet.  
Die „CEPS Charter“ umfasst sieben Kernbe-
reiche:

»	 Hinweise und Empfehlungen zum verant-
wortungsvollen Konsum auf der Werbung 
(„Responsible Drinking Messages“),

»	 Selbstregulierung der Werbung auf natio-
naler Ebene,

»	 verantwortungsvolle Produktentwicklung 
und Vermarktung,

»	 Verbesserung des Jugendschutzes,
»	 Aktionen gegen Alkohol am Steuer,
»	 umfassende Verbraucheraufklärung über 

verantwortungsvollen Konsum 
»	 sowie die jährliche Veröffentlichung eines 

Berichts zum Stand der Implementierung 
der Charter in den einzelnen EU-Ländern. 
Diese sollen bis zum Jahr 2010 von den na-
tionalen Mitgliedsverbänden umfassend 
umgesetzt werden.
 

Die „CEPS Charter“ ist auch Bestandteil der 
„Commitments“, die die europäische Dachor-
ganisation CEPS als Beitrag zur Reduzierung 
alkoholbedingter Schädigungen in Europa in 
die Arbeit des „Alcohol and Health Forum“ 
der EU einbringt.

Im Zusammenhang mit dem jährlich 
veröffentlichten Status-Report über die nati-
onalen Implementierungen der „CEPS Char-
ter“ wurde im Oktober 2008 der Stand der 
Umsetzung in Deutschland durch die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft KPMG über-
prüft. Als Ergebnis der Überprüfung wurden 
dem BSI ein erfolgreicher Fortschritt und ein 
hohes Niveau in der Umsetzung der Leitli-
nien in Deutschland attestiert. 

Die Aufnahme des Mindestalters von 
Models und Schauspielern in der Werbung 
von 25 Jahren in das Grundsatzpapier des BSI 
im Februar 2009 (vgl. Kapitel „Grundsatzpa-
pier des BSI – Ziffer 3“) sowie die Einführung 
des Logos „Massvoll-geniessen.de“ und der 
Launch der begleitenden Konsumenteninfor-
mations-Website im April 2009 erfüllen wei-
tere Anforderungen der Charter an die Akti-
vitäten der nationalen Mitgliedsverbände. 
Mit diesen zuletzt umgesetzten Maßnahmen 
der effektiven Selbstregulierung und Ver-
braucheraufklärung durch den „Arbeitskreis 
Alkohol und Verantwortung“ ist der Prozess 
der aktuellen Implementierung in Deutsch-
land größtenteils abgeschlossen.



bsi-mitgliedsunternehmen

Abtshof Magdeburg GmbH

Asbach GmbH

BACARDI GmbH

Beam Global Deutschland GmbH

Waldemar Behn GmbH

Berentzen-Gruppe AG

Birkenhof-Brennerei GmbH

BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

CAMPARI DEUTSCHLAND GMBH

Dethleffsen Spirituosen GmbH

DIAGEO Deutschland GmbH

Diversa Spezialitäten GmbH

August Ernst GmbH & Co. KG

C. Flimm GmbH & Co. KG

HARDENBERG-WILTHEN AG

Heinrich Helbing GmbH

HENKELL & CO. SEKTKELLEREI KG

Kornbrennerei H. Heydt GmbH + Co. KG

Wilhelm Kisker GmbH

Kober Likör GmbH
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Krugmann Markenspirituosen GmbH & Co. KG

M. Laufenberg Dunnerkiel Kräuterspezialitäten

Moët Hennessy Deutschland GmbH

H. J. Niehoff Kornbrennerei u. Likörfabrik

Nordbrand Nordhausen GmbH Kornbrennerei und Spirituosenfabrik

Pabst & Richarz Vertriebs GmbH

Pernod Ricard Deutschland GmbH

Anton Riemerschmid GmbH & Co. KG Weinbrennerei u. Likörfabrik

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

Theo Sasse Kornbrennerei

SCHIERKER FEUERSTEIN GmbH & Co. KG

SCHILKIN GmbH & Co. KG BERLIN Spirituosenherstellung

Alfred Schladerer Alte Schwarzwälder Hausbrennerei GmbH

Schlitzer Korn- u. Edelobstbrennerei GmbH

Schwarze & Schlichte Markenvertrieb GmbH & Co. KG

Simex Vertrieb GmbH & Co. KG

Friedrich Specht Söhne GmbH Meeraner Feine Spirituosen

Underberg KG

VERPOORTEN GMBH & CO. KG

V&S Deutschland GmbH

Wein Wolf Import GmbH & Co. Verwaltungs KG
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